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 Veröffentlicht am 15.01.2002

Norm

ASVG §261b

Rechtssatz

Für die Berechnung des Prozentsatzes des erhöhten Steigerungsbetrages gemäß §261b Abs5ASVG sind nur volle

Kalendermonate des Wegfalls der Pension zu berücksichtigen. Es liegt keine Gesetzeslücke vor, die durch eine analoge

Anwendung der Regelung über den Begriff des Versicherungsmonates im §231 ASVG geschlossen werden müsste.
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